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Aktenvernichtung im,,Fal l  Tinner"

Die Schweizerische Gesellschaft für Geschichte (SGG) und der Verein
Schweizerischer Archivarinnen und Archivare (VSA) haben aus den Medien von
der Aktenvernichtung im Strafverfahren gegen den mutmasslichen
Atomschmuggler Urs Tinner erfahren und protestieren als wissenschaftliche
Fachorganisationen der Schweizer Historikerinnen und Historiker in aller Form
gegen die erfolgte Vernichtung von Akten und Quellenmaterial.

Das Bundesgesetz über die Archivierung vom 26. Juni 1998 bietet genügend
Möglichkeiten, um Akten, deren momentane Geheimhaltung offenbar im
besagten Fall notwendig war, sicher zu archivieren und somit auch für die
künftige historische Forschung langfristig zu sichern.
Der ,,Fall Tinner" zeigt auf, dass es offenbar immer noch schwierig ist, das
Archivrecht konsequent durchzusetzen. Wir möchten den Bundesrat darauf
hinweisen, dass die Vernichtung von Archivgut nicht nur ungesetzlich ist,
sondern auch die eigene Position schwächt, weil dann auch die obersten
politischen Behörden nicht mehr über zuverlässige, lückenlose Unterlagen
verfügen. Es ist unserer Meinung nach deshalb nicht nur im lnteresse der
historischen Forschung, sondern auch der aktuellen Politik, wenn von
Aktenvernichtungen wie sie im Fall Tinner erfolgt ist, künftig abgesehen wird.

Hochachtungsvoll grüssen Sie
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